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RS OGH 1951/2/27 5Os33/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1951

Norm

UrhG §74

Rechtssatz

1.) Reproduktion eines Lichtbildes durch einen anderen als den Hersteller bildet einen Eingriff in dessen Schutzrecht.

2.) "Vervielfältigung" und "Verbreitung" von Werkstücken, sind selbständige, voneinander unabhängige

Straftatbestände.

Entscheidungstexte

5 Os 33/51
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